C. Transformation in der Verwaltung - Praktische

Perspektiven der Digitalisierung



https://doi.org/10.5771/9783748948933-89
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/



https://doi.org/10.5771/9783748948933-89
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Offentlichkeitsbeteiligung unter dem Transformationsdruck der
Digitalisierung. Recht als Hindernis, Férderer und Voraussetzung
tiir den Einsatz neuer digitaler Beteiligungsinstrumente im
Planfeststellungsverfahren

Juliane Rausch!

Die Digitalisierung erhdlt Einzug in sdmtliche Bereiche der Verwaltung
und macht auch vor Planungsverfahren und der dortigen Offentlichkeitsbe-
teiligung nicht halt. Durch die Digitalisierung sind eine Vielzahl neuer
Beteiligungsinstrumente entstanden, die erhebliche Verbesserungen des
Verfahrens bewirken konnen. Wiahrend in informalen Beteiligungsverfah-
ren, etwa in partizipativen Verfahren der Stadtplanung, schon seit langem
mit verschiedenen digitalen Formaten experimentiert und gearbeitet wird,
sind die rechtlich stark formalisierten Verwaltungsverfahren wie das Plan-
feststellungsverfahren zuriickhaltender.

Der folgende Beitrag geht auf ausgewihlte neue digitale Beteiligungs-
instrumente im Rahmen der Offentlichkeitsbeteiligung ein und erértert,
welche Bedeutung und Einflussméglichkeiten das Recht hinsichtlich ihrer
Integration in das Planfeststellungsverfahren besitzt. Anhand der im Fol-
genden dargestellten Beispiele der Livestreams, digitalen Planungsvisuali-
sierungen und Chatbots ldsst sich so die vielseitige Rolle des Rechts bei
der Digitalisierung der Verwaltungsverfahren veranschaulichen. So kann
das Recht dem Technikeinsatz entgegenstehen, ihn férdern oder auch als
dessen praktische Voraussetzung fungieren.

5.1 Livestreams im Erdrterungstermin: Recht als Technikhindernis

Neue technologische Mdglichkeiten sind eine Herausforderung fiir das
Recht: Bisherige Pramissen miissen vor ihrem Hintergrund in Frage gestellt

1 Juliane Rausch ist Rechtsreferendarin am Oberlandesgericht Karlsruhe und Wissen-
schaftliche Mitarbeiterin am Institut fur Medien- und Informationsrecht, Abt. II, Al-
bert-Ludwigs-Universitat Freiburg.
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und das Recht muss weiterentwickelt werden (Djeffal 2018 S.506; s. auch
Hoffmann-Riem 2016 S. 33 ff.; Eifert 2006 S. 35 ft.).

Das Recht kann zunichst als Anwendungs- bzw. Innovationshindernis
wirken, wenn bestehende rechtliche Kategorien neue Formate und deren
Auswirkungen nicht hinreichend erfassen und den Technikeinsatz inso-
weit begrenzen (Djeffal 2018 S.504f.; Denkhaus 2019 Rn. 41; Britz 2002
S.218f). Insofern kann das geltende Recht den Einsatz neuer Formate oh-
ne Notwendigkeit blockieren. Die sich im Zuge der Digitalisierung veran-
dernden tatsichlichen Gegebenheiten und Moglichkeiten fithren so unter
Umstdnden zu einem Bediirfnis nach veranderten Verfahrensgestaltungen
(Britz 2002 S. 219). Es braucht daher eine kritische Reflexion der Rechtsre-
gelungen, die dem Einsatz der neuen Instrumente entgegenstehen. Dies
lasst sich anhand von Livestreams im Erdrterungstermin veranschaulichen.

Im Erdrterungstermin wird zwischen Behorde, Vorhabentréger, betroffe-
nen Personen und Umweltverbanden iiber die dem Vorhaben entgegenste-
henden Gesichtspunkte gesprochen (Weif§ in: Schoch & Schneider 2024
§73 Rn.300 m.w.N.). Mit Livestreams konnte ermdglicht werden, dass
lediglich interessierte Personen - also solche, die nicht in ihren Rechten
betroffen sind - sich den Erdrterungstermin anhdren kdnnen, um sich
iber ein Bauvorhaben zu informieren. Das wiére aus mehreren Griinden
vorteilhaft fiir das Verfahren: Zum einen wichst das Interesse der allge-
meinen Offentlichkeit an Infrastrukturvorhaben stetig. Zum anderen kann
die Einbeziehung dieser interessierten Personen weiter zur Akzeptanz des
Verfahrens beitragen, wie kommunikationswissenschaftliche Erhebungen
zeigen (Brettschneider 2021 S. 52; Thiel et al. 2018 S.134; Sachs et al. 2018
S.65). Die passiven Nutzer:innen der Beteiligungsmoglichkeiten konnen
ihr angeeignetes Wissen fiir die eigene Meinungsbildung nutzen, an Dritte
weitergeben, eine kontrollierende Wirkung haben und so eine weitere Form
der Transparenz der Verwaltungsentscheidung bewirken (Sachs et al., 2018
S.65; Edelmann 2017 S.211f,, 311f.; Hoffmann-Riem & Rubbert 1984 S. 51,
61). In einer aktuellen Umfrage zur Biirger:innenbeteiligung geben 45 %
der deutschlandweit Befragten an, dass sie sich lediglich wiinschen, {iber
alles umfassend informiert zu sein - eine Erweiterung ihrer Mitwirkungs-
moglichkeiten streben sie gar nicht an (Brettschneider 2021 S. 52). Zudem
kénnten durch Livestreams im Erdrterungstermin insbesondere Befiirwor-
ter:innen eines Projektes mittelbar eingebunden werden, die sonst im for-
mellen Verfahren nicht adressiert werden (BMVI 2014 S.16; Langenbach
2022 S.200; Bertelsmann Stiftung 2013 S. 41). Viele Vorhabentrager sehen
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in der Mobilisierung dieser Befiirworter:innen einen Erfolgsfaktor fiir die
Projektkommunikation (Brettschneider & Miiller 2020 S. 27).

Bislang diirfen Personen, die nicht in ihren Rechten betroffen sind, im
Erorterungstermin aber nicht einmal zuhéren. Denn der Erdrterungster-
min ist qua gesetzlicher Regelung nichtdffentlich (§ 68 Abs.1 S.1 i.V.m.
§ 73 Abs. 6 S. 6 VwV1G). Das geltende Recht schliefit es also aus, den Erdrte-
rungstermin durch einen Livestream fiir alle Interessierten zu tibertragen
(Appel & Birenz 2020 S.155; Reimer in: Schoch & Schneider 2024 § 68
Rn.22). Die Regelung der Nichtéffentlichkeit besteht, seitdem sie 1977
geschaffen wurde, unverdndert (Reimer in: Schoch & Schneider 2024 § 68
Rn.1). Es dringt sich daher die Frage auf, ob dieser Konflikt vor den
Gegebenheiten der Digitalisierung nicht anders gelost werden sollte. So
wurde der Erdrterungstermin im immissionsschutzrechtlichen Verfahren
beispielsweise bereits im Jahr 2001 fiir die allgemeine Offentlichkeit geoff-
net (§ 18 Abs.1S.19. BImSchV).

Nach hier vertretener Auffassung erfordern die Moglichkeiten der Digi-
talisierung tatsachlich eine Neubewertung der Regelung. Denn manche Ge-
fahren, denen die Nichtoffentlichkeit vorbeugen soll, entstehen bei der Zu-
lassung der allgemeinen Offentlichkeit im Rahmen eines Livestreams nicht.
Fithrte die Zulassung von sdmtlichen Biirger:innen zum Erdrterungster-
min in vordigitalen Zeiten zu erheblichen Stérgefahren und Problemen
aufgrund begrenzter Raumkapazititen, ist beides hinsichtlich der Zuschau-
er:innen vor dem Bildschirm unproblematisch (zu diesen Problemlagen
s. Weifl in: Schoch & Schneider 2024 §73 Rn. 334; Paschke 2018 S.171;
Hoffmann-Riem & Rubbert 1984 S. 66).

Andere Gefahren bestehen zwar auch bei einem Livestream fort. IThre
Bewertung sollte vor dem Hintergrund der veranderten tatsachlichen Gege-
benheiten aber anders ausfallen. Die Nichtoffentlichkeit dient auch dem
Personlichkeitsschutz und den Verfahrensrechten der Einwender:innen
durch die Vermeidung von Einschiichterungseffekten (Hoffmann-Riem &
Rubbert 1984 S.55; Wysk in: Kopp & Ramsauer 2023 § 68 Rn.3). Bei
einer Liveiibertragung wird man gewisse — gegebenenfalls sogar verstarkte
- Einschiichterungseffekte annehmen miissen. Ein Livestream kann bei
den Einwender:innen das Gefiihl erzeugen, von einem unbestimmten Per-
sonenkreis ,beobachtet® zu werden und je nach Auftritt Objekt von Hass
oder Belustigung zu werden. Andererseits ist eine psychische Hemmschwel-
le auch schon beim Sprechen vor mehreren hundert unbekannten Perso-
nen, die beim Erorterungstermin ohnehin anwesend sind, gegeben. Die
Auﬁerung findet nicht im Privaten, sondern in einem behordlichen Termin
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statt. Ferner gibt es organisatorische Moglichkeiten, um dem Fehlverhalten
der Streamenden vorzubeugen (s. ausfiihrlich Paschke 2018 S. 286, 415 ff.).
Auch den datenschutzrechtlichen Anforderungen kann durch differenzierte
Regelungen Rechnung getragen werden (hierzu Rausch 2025, i. E.).

Bedeutsam ist vor allem, dass sich das diesen Nachteilen gegeniiberste-
hende Informationsinteresse der Offentlichkeit im Zuge der Digitalisierung
erheblich verdndert hat (VG Saarlouis Urt. v. 25.03.2011 - 3 K 501/10, juris
Rn. 43; Lau 2018 S. 331; Rofinagel 2000 S. 278). Gerade Infrastrukturprojek-
te, die fiir die Verkehrs- und Energiewende relevant sind, stehen héufig
im Zentrum O6ffentlicher Debatten und sind daher in besonderem Mafle
von oOffentlichem Interesse. Zudem hat sich die Erwartungshaltung der
Biirger:innen hinsichtlich der Informationsvermittlung verdndert: Durch
den Medienwandel ist die Bedeutung des Internets fiir die Information und
Partizipation der Biirger:innen erheblich angestiegen (Cancik 2015 S.15).
Der Ausschluss von Livestreams im Erorterungstermin ist daher rechtlich
nicht zwingend und nach hier vertretener Auffassung auch nicht mehr
sachgerecht.

5.2 Visualisierungen: Forderung des Technikeinsatzes durch Recht

Die Beseitigung rechtlicher Hindernisse war lange Schwerpunkt der
Rechtssetzung rund um die Verwaltungsdigitalisierung (ausfiihrlich Britz &
Eifert 2022 Rn. 12). Zunehmend wird das Recht aber auch zur aktiven For-
derung des Technikeinsatzes genutzt (Britz & Eifert 2022 Rn. 13; Guckel-
berger 2019 Rn. 727; Djeffal 2017 S. 811; Denkhaus 2019 Rn. 42; Hoffmann-
Riem 2016 S. 33 f.). Denn teilweise werden digitale Formate nicht eingesetzt,
weil die entsprechenden Akteur:innen dies nicht wollen und auch nicht
miissen. Hier muss Recht neu geschaffen werden, um die Verwaltung insbe-
sondere gegeniiber Privaten handlungsfahig zu machen (Britz 2002 S. 219).
Dieser Problemkreis ldsst sich anhand von Visualisierungen, also digitalen
Planungsmodellierungen, verdeutlichen.

Eine aktuelle Schwierigkeit der Planung von Grofivorhaben besteht da-
rin, das Vorhaben so darzustellen, dass alle Beteiligten von einer gemein-
samen Informationsbasis ausgehen. Die zurzeit genutzten Planunterlagen
sind fiir viele Personen unverstindlich, gerade die klassischen 2D-Papier-
plane konnen von Laien hdufig nicht gelesen werden (Brettschneider 2016
S.228; Ziekow 2012 S. 42, 60; Bertelsmann Stiftung 2013 S. 39). Visualisie-
rungen konnen hier einen wichtigen Beitrag leisten, da sie schneller auf-
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genommen und verstanden werden und zudem leicht in die Internetverdf-
fentlichungen eingebunden werden kénnen. Der Nutzen von Visualisierun-
gen in Planungsbeteiligungsverfahren ist empirisch nachgewiesen (Spieker
2021 S. 46 ff.; Spieker et al. 2017 S. 14; BMVI 2014 S. 85). Der Behorde fehlen
aber Daten und Kapazititen, um Visualisierungen des Planungsvorhabens
anzufertigen. Daher muss der Vorhabentriger die Visualisierung erstellen.

Visualisierungen werden in der Offentlichkeitsbeteiligung zunehmend,
aber noch nicht flichendeckend eingesetzt (Brettschneider & Miiller 2020
S.32; BMVI 2017 S. 40). Hier bestehen auch Unterschiede in den einzelnen
Infrastrukturbereichen und zwischen verschiedenen Vorhabentrigern. Die
Nutzung von Visualisierungen ist gegenwartig rechtlich nicht vorgegeben,
somit freiwillig und hiangt von der Entscheidung des Vorhabentrégers ab,
eigene Ressourcen hierein zu investieren. Bei offentlichen Planungstrigern
ist zu bedenken, dass sie wegen der Verwendung &ffentlicher Gelder beson-
deren Rechtfertigungslasten unterliegen.

Die bislang bestehende Freiwilligkeit der Visualisierungserstellung ist
folglich ein Hindernis fiir die Ausnutzung der Potenziale der Visualisie-
rungen, positiv gewendet bedarf es einer Férderung des Technikeinsatzes
durch das Recht. Das Recht konnte eine Verwendung von digitalen Visuali-
sierungen im Planfeststellungsverfahren institutionalisieren, indem diese zu
den einzureichenden Unterlagen gehoren. Entsprechende Verpflichtungen
des Vorhabentragers sind rechtlich zumutbar und méglich.

Das ware aber nur der erste Schritt. Zweitens missten auch Qualitatskri-
terien konkretisiert werden. Denn mit der Einbindung von Visualisierun-
gen in die amtlichen Unterlagen gehen neue Gefahren einher (Spieker 2021
S.52ff.; Idecke-Lux 2000 S.146; vgl. Britz 2002 S.230). Visualisierungen
erzeugen eine erhebliche Suggestivkraft und der Vorhabentrdger hat ein
Eigeninteresse an der positiven Darstellung des Vorhabens. Die Abbildung
einer Larmschutzwand aus der Vogelperspektive bei gutem Wetter besitzt
eine andere Wirkung als die Ansicht derselben Larmschutzwand aus un-
mittelbarer Nahe und Bodenperspektive. Diesen Risiken muss die Verwal-
tung begegnen, wenn sie Visualisierungen in die Unterlagen einbindet. Die
Offentlichkeit muss darauf vertrauen konnen, dass die fiir das Planungs-
vorhaben bedeutsamen Sachverhalte in relevanten Perspektiven visualisiert
werden, sie jeweils sachlich richtig sind und dass die visualisierten Aspekte
fiir sie in einer relevanten und zutreffenden Weise eingeordnet werden
(Spieker 2021 S. 156 ft.).

Im Ergebnis konnen die mit der Visualisierungserstellung durch den
Vorhabentrdger verbundenen Risiken dadurch eingegrenzt werden, dass
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der Erstellungsprozess verfahrenstechnischen Voraussetzungen unterwor-
fen wird und in den Visualisierungen bestimmte Parameter offengelegt
werden. So kann auch Kontrollproblemen der Verwaltung vorgebeugt wer-
den. Erhebliches Potenzial besteht hier auch durch die zunehmende Pla-
nung mittels Building Information Modeling (Spieker et al. 2017 S. 211.).

5.3 Chatbots: Rechtssicherheit als Voraussetzung des Technikeinsatzes

Schlieflich kann ein Mangel an rechtlichen Regelungen auch zu Hand-
lungsunsicherheit bei der Verwaltung fiihren, die dann auf den Einsatz der
digitalen Formate verzichtet. Insofern kénnen sich (Teil-)Regelungen als
sachgerecht erweisen, etwa Bestimmungen, welche Rechtsfolgen technische
Fehler fiir das Verfahren besitzen. Zur Illustration eignet sich der Einsatz
von Chatbots.

Chatbots sind ein zunehmend eingesetztes Mittel der Verwaltungsdigita-
lisierung. Sie kdnnen fiir die Nutzer:innen eine wichtige Unterstiitzung
im Umgang mit digitalen Beteiligungsangeboten darstellen und gleichzei-
tig knappe Verwaltungsressourcen schonen (Siegel 2023 S.196; Lebert &
Peters 2022 S.21; Der Beauftragte der Bundesregierung fiir Informations-
technik 2021 S.5f.; Initiative D21 2020 S.38; Guckelberger 2019 Rn. 677).
Sie sind vor allem von Nutzen, um wiederkehrende Standardfragen auto-
matisiert zu beantworten und so die Verwaltungsmitarbeitenden zu entlas-
ten, die dann Zeit fiir jhre anderen Aufgaben haben (Bhatt 2022; Martini
2017 S. 453). Fiir die Biirger:innen ist die Rund-um-die-Uhr-Erreichbarkeit
und die ortsunabhidngige Kommunikation eine echte Steigerung der Ser-
vicequalitat der Verwaltungsleistung. Chatbots konnen auflerdem die for-
maljuristisch formulierten Inhalte iibersichtlich, anfrageentsprechend und
kurz ausgeben und in leichter Sprache oder mehrsprachig kommunizieren
(Lebert & Peters 2022 S. 8 f.). Bislang kommen noch keine Chatbots in der
Offentlichkeitsbeteiligung im Planfeststellungsverfahren zur Anwendung.
Mittelfristig werden sie aber ein wichtiger Baustein digitaler Offentlich-
keitsbeteiligung sein.

Informationschatbots unterliegen lediglich marginalen rechtlichen An-
forderungen, insbesondere besteht fiir ihren Einsatz kein Gesetzesvorbehalt
(Guckelberger 2019 Rn. 631). Auch nach der neuen européischen KI-Ver-
ordnung (EU) 2024/1689 (Art.50 Abs.1) ist nur erforderlich, dass hinrei-
chend transparent wird, dass mit einem KI-System und nicht mit einem
Menschen interagiert wird. Die Verwaltung konnte den Chatbot also ei-
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gentlich einfach einsetzen, teilweise tut sie das bereits. Chatbots der Verwal-
tung befinden sich in der Entwicklung, vielfach werden Pilotprojekte einge-
setzt (ITZ Bund 2024). Gleichzeitig ist die Verwaltung zum Einsatz nicht
verpflichtet. Die grundsitzliche Flexibilitat hinsichtlich des Einsatzes eines
Chatbots im konkreten Verfahren ist gegenwértig rechtspolitisch sinnvoll,
da hier verschiedene Faktoren abgewogen werden miissen. Auf der anderen
Seite konnen die fehlenden Rechtsregelungen aber zu Rechts- und Hand-
lungsunsicherheit auf Behordenseite fithren. Gegebenenfalls verzichtet die
Behorde sogar auf den Chatboteinsatz, um sich keinem Verfahrensfehler-
risiko auszusetzen. Insbesondere in langwierigen komplexen Planungsver-
fahren ist problematisch, was passiert, wenn der Chatbot der Offentlichkeit
falsche Auskiinfte erteilt — rechtstechnisch gesprochen: was die Fehlerfol-
gen falscher Chatbotauskiinfte sind. Denn die falsche Chatbotausgabe kann
dazu fithren, dass falschlicherweise von der eigenen Rechtsverteidigung
im Verfahren abgesehen wird. Im Planfeststellungsverfahren ist diese Frage
besonders brisant, da es um vielschichtige Verfahren mit oft mehreren
Hundert beteiligten Personen geht (s. zu den Verfahrensfehlerfolgen Weif3
in: Schoch & Schneider 2024 § 73 Rn. 404 ff.; Wysk in: Kopp & Ramsauer
2023 § 73 Rn. 151 ff. m. w. N.).

Es gibt bisher keine speziellen Fehlerregelungen fiir Chatbots, weshalb
diese Fragen gegenwirtig {iber die Figuren des allgemeinen Verwaltungs-
rechts zu losen sind. Hier kommen verschiedene Ankniipfungspunkte in
Betracht. Zum einen kann an die Rechtsprechung zur erginzenden Inter-
netauslegung angekniipft werden, was grundsitzlich dazu fithrt, dass Fehler
im Zusammenhang mit dem Chatboteinsatz ohne Folgen fiir die Rechtma-
BBigkeit des weiteren Verfahrens bleiben. Die einschldgige Rechtsprechung
hat die Fehler bzw. Unvollstindigkeiten der ergdnzenden elektronischen
Bekanntmachung und Auslegung aufgrund ihrer Eigenschaft als ,zusétzli-
cher Service® regelmaflig nicht als relevanten Verfahrensfehler eingestuft
(BVerwG Urt. v. 07.10.2021 - 4 A 9/19, juris Rn.23ff; BVerwG Urt. v.
06.04.2017 - 4 A 2/16, juris Rn.29; OVG NRW Urt. v. 12.11.2018 - 11 D
96/16, BeckRS 2018, 32158 Rn. 24; s. hierzu Masing & Schiller in: Obermay-
er & Funke-Kaiser 2021 § 73 Rn. 76; Kiilpmann 2022). Dieser Gedanke lie-
e sich auf Chatbotauskiinfte {ibertragen, indem an den iiberschiefflenden
Servicecharakter des Chatbots als allgemeines zusétzliches Informationsan-
gebot angekniipft wird. Das ist im ersten Zugriff indes ein unbefriedigendes
Ergebnis, weil die Offentlichkeit grundsitzlich auf die Vollstindigkeit und
Richtigkeit der Chatbotauskunft vertrauen wird (vgl. auch die Kritik an der
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genannten Rechtsprechung von Schneider in: Schoch & Schneider 2024
§ 27a Rn. 20 f.; Stelkens in: Stelkens et al. 2023 § 27a Rn. 72).

Alternativ kénnen Chatbots wie falsche Verwaltungsauskiinfte nach § 25
Abs. 18.2 VWVIG behandelt werden. Eine fehlerhafte Auskunft wiirde dem-
nach einen Verfahrensfehler darstellen, der je nach konkreter Konstellation
auch zur Rechtswidrigkeit des Planfeststellungsbeschlusses fithren kénnte
(zu den Folgen fehlerhafter Verwaltungsauskiinfte s. statt vieler Hufen &
Siegel 2021 Rn. 363; Schneider in: Schoch & Schneider 2024 §25 Rn. 44).
Aus Sicht der Anfragenden ist die falsche Antwort eines Chatbots der von
Behordenmitarbeitenden in der analogen Welt zunichst vergleichbar. An-
dererseits ist die Behorde von Rechts wegen gerade nicht verpflichtet, auf
jedes Auskunftsersuchen auch Auskunft zu geben (Kallerhoff & Fellenberg
in: Stelkens et al. 2023 § 25 Rn. 47). Insofern geht der Chatboteinsatz tiber
Verwaltungsauskiinfte im klassischen Sinne weit hinaus. Letztere erfolgen
punktuell gegeniiber bestimmten Personen und bezogen auf bestimmte
Fragen, der Chatbot beantwortet hingegen eine Vielzahl verschiedenster
Fragen von allen anfragenden Personen. Verwaltungsmitarbeitende wiirden
Auskiinfte zu den allermeisten dieser Fragen verweigern diirfen. Hier wird
der Uiberschiefiende Servicecharakter des Chatbots sichtbar. Jedenfalls zieht
diese Losung eine erhebliche Steigerung des Prozessrisikos fiir die Verwal-
tung nach sich. Realistisch betrachtet kann dieses Fehler- bzw. Prozessrisi-
ko dazu fiihren, dass die Behorde Chatbots nicht einsetzt, wenn sie dazu
nicht verpflichtet ist.

Insofern erweist sich eine gesetzliche Teilregelung als sinnvoll, um diese
Rechtsunsicherheit und ihre Folgen zu vermeiden. Die Regelung sollte aber,
um einen angemessenen Interessenausgleich zu ermoglichen, die Irrelevanz
fehlerhafter Auskiinfte an die Information tiber die Funktionsgrenzen des
Chatbots kniipfen. Den dadurch naheliegenden Vertrauensverlusten ist
durch entsprechende proaktive Information {iber den Erwartungshorizont
Rechnung zu tragen (s. Lebert & Peters 2022).

5.4 Rechtliche Handlungsspielrdume nutzen

Wie anhand der Beispiele Livestreams, Visualisierungen und Chatbots ge-
zeigt wurde, entstehen verschiedene Problemlagen mit unterschiedlichen
Reaktionsmoglichkeiten, wenn tradiertes Recht auf neue Technik triftt. Um
neue digitale Instrumente sinnvoll in die Verfahren integrieren zu kénnen,
kann es sowohl notwendig sein, hinderliches Recht zu beseitigen als auch
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neues Recht zu schaffen. Dabei muss auch die Handlungssicherheit der
Verwaltung als Faktor bedacht werden. Verschiedene Konfliktlagen brau-
chen differenzierte rechtliche Handlungsinstrumente. Hiufig besteht dabei
ein grofler rechtlicher Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers, den dieser
nutzen sollte. Das Recht muss dabei antizipieren, nicht lediglich reagieren.
Anderenfalls besteht die Gefahr, mit der technischen Entwicklung nicht
Schritt zu halten und wertvolle Potenziale zur Verbesserung der Offentlich-
keitsbeteiligung nicht nutzen zu kénnen.

Literatur

Appel, M., Birenz, M. (2013). Energieleitungsnetzausbau in Zeiten von Covid-19. Mog-
lichkeiten und Grenzen einer virtuellen Einbeziehung der Offentlichkeit nach dem
NABEG. EnWZ, S.152-156.

Bertelsmann Stiftung (2013). Mehr Transparenz und Biirgerbeteiligung. Prozessschritte
und Empfehlungen am Beispiel von FernstrafSen, Industrieanlagen und Kraftwerken.
Bertelsmann Stiftung.

Bhatt, T. (2022). Chatbot ist nicht gleich Chatbot. Tagesspiegel Background Smart City
& Verwaltung.

Bundesministerium fiir Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) (2017). Innovations-
forum Planungsbeschleunigung. Abschlussbericht. https://bmdv.bund.de/SharedDoc
s/DE/Publikationen/G/innovationsforum-planungsbeschleunigung-abschlussberich
t.pdf?__blob=publicationFile

Bundesministerium fiir Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) (2014). Handbuch
fiir eine gute Biirgerbeteiligung. Planung von GrofSvorhaben im Verkehrssektor. https:/
/bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Publikationen/G/handbuch-buergerbeteiligung.pd
f?__blob=publicationFile

Brettschneider, F. (2021). Biirgerbeteiligung aus Sicht der Biirger*innen in Baden-Wiirt-
temberg. https://www.uni-hohenheim.de/uploads/media/2021-03_Buergerbeteiligun
g2.pdf

Brettschneider, F. (2016). Erfolgsbedingungen fiir Kommunikation und Birgerbeteili-
gung bei Grofiprojekten. In M. Glaab (Hrsg.), Politik mit Biirgern - Politik fiir
Biirger. Praxis und Perspektiven einer neuen Beteiligungskultur, S.219-238. Springer.

Brettschneider, F. & Miiller, U. (2020). Vorhabentréger auf dem Weg zu gesellschaftlich
tragfahigen Losungen. Dialogorientierte Kommunikation bei Bau- und Infrastruk-
turprojekten. In F. Brettschneider (Hrsg.), Bau- und Infrastrukturprojekte. Dialogori-
entierte Kommunikation als Erfolgsfaktor, S.1-39. Springer.

Britz, G. (2002). Reaktionen des Verwaltungsverfahrensrechts auf die informationstech-
nischen Vernetzungen der Verwaltung. In W. Hoffmann-Riem & E. Schmidt-Af3-
mann (Hrsg.), Verwaltungsverfahren und Verwaltungsverfahrensgesetz, S.213-276.
Nomos.

Britz, G. & Eifert, M. (2022). § 26 Digitale Verwaltung. In A. Vof3kuhle, M. Eifert, C.
Mollers (Hrsg.), Grundlagen des Verwaltungsrechts, (Band 1, 3. Aufl.), S.1887-1984.
Beck.

97



https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Publikationen/G/innovationsforum-planungsbeschleunigung-abschlussbericht.pdf?__blob=publicationFile
https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Publikationen/G/innovationsforum-planungsbeschleunigung-abschlussbericht.pdf?__blob=publicationFile
https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Publikationen/G/innovationsforum-planungsbeschleunigung-abschlussbericht.pdf?__blob=publicationFile
https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Publikationen/G/handbuch-buergerbeteiligung.pdf?__blob=publicationFile
https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Publikationen/G/handbuch-buergerbeteiligung.pdf?__blob=publicationFile
https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Publikationen/G/handbuch-buergerbeteiligung.pdf?__blob=publicationFile
https://www.uni-hohenheim.de/uploads/media/2021-03_Buergerbeteiligung2.pdf
https://www.uni-hohenheim.de/uploads/media/2021-03_Buergerbeteiligung2.pdf
https://doi.org/10.5771/9783748948933-89
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Publikationen/G/innovationsforum-planungsbeschleunigung-abschlussbericht.pdf?__blob=publicationFile
https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Publikationen/G/innovationsforum-planungsbeschleunigung-abschlussbericht.pdf?__blob=publicationFile
https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Publikationen/G/innovationsforum-planungsbeschleunigung-abschlussbericht.pdf?__blob=publicationFile
https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Publikationen/G/handbuch-buergerbeteiligung.pdf?__blob=publicationFile
https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Publikationen/G/handbuch-buergerbeteiligung.pdf?__blob=publicationFile
https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Publikationen/G/handbuch-buergerbeteiligung.pdf?__blob=publicationFile
https://www.uni-hohenheim.de/uploads/media/2021-03_Buergerbeteiligung2.pdf
https://www.uni-hohenheim.de/uploads/media/2021-03_Buergerbeteiligung2.pdf

Juliane Rausch

Cancik, P. (2015). Die Offentlichkeit von Ratssitzungen: im Saal, im Rundfunk oder im
Internet?. NdsVBI, S. 11-16.

Denkhaus, W. (2019). Kapitel 1: Vom E-Government zur Digitalisierung. In M. Seckel-
mann (Hrsg.), Digitalisierte Verwaltung — Vernetztes E-Government (2. Aufl.), S. 51—
80. Erich Schmidt Verlag.

Der Beauftragte der Bundesregierung fiir Informationstechnik (2021). Chatbots in der
(Bundes-)Verwaltung. C-19, Brexit, LinA, Familienlotse und Co., Chancen und Heraus-
forderungen bei der Gestaltung eines Kommunikationskanals fiir Biirgerinnen und
Biirger, sowie Unternehmen und Organisationen auf einer gemeinsamen Plattform.

Djeffal, C. (2018). Normative Leitlinien fiir kiinstliche Intelligenz in Regierung und
offentlicher Verwaltung. In R. Mohabbat-Kar, B. Thapa, P. Parycek (Hrsg.), (Un)be-
rechenbar?, Algorithmen und Automatisierung in Staat und Gesellschaft, S. 493-515.
https://www.oeffentliche-it.de/publikationen?doc=78108&title=(Un)berechenbar+
-+Algorithmen+und-+Automatisierung+in+Staat+und+Gesellschaft

Djeffal, C. (2017). Das Internet der Dinge und die 6ffentliche Verwaltung. Auf dem Weg
zum automatisierten Smart Government?. DVBI, S. 808-816.

Edelmann, N. (2017). Online Lurking: Definitions, Implications, and Effects on E-par-
ticipation. Tallinn University of Technology Doctoral Theses Series I: Social Sciences,
31. https://www.researchgate.net/profile/Noella-Edelmann/publication/318274273 _
Online_Lurking_Definitions_Implications_and_Effects_on_E-participation/links/5
95f6ae6458515a357a410e0/Online-Lurking-Definitions-Implications-and-Effects-on
-E-participation.pdf

Eifert, M. (2006). Electronic Government. Das Recht der elektronischen Verwaltung.
Nomos.

Guckelberger, A. (2019). Offentliche Verwaltung im Zeitalter der Digitalisierung. Analy-
sen und Strategien zur Verbesserung des E-Governments aus rechtlicher Sicht. Nomos.

Hoffmann-Riem, W. (2016). Innovation und Recht — Recht und Innovation. Recht im
Ensemble seiner Kontexte. Mohr Siebeck.

Hoffmann-Riem, W. & Rubbert, S. (1984). Atomrechtlicher Erérterungstermin und Of-
fentlichkeit. Zum Verhdltnis von Biirgerbeteiligung und Offentlichkeit. V. Decker.

Hufen, F. & Siegel, T. (2021). Fehler im Verwaltungsverfahren (7. Aufl.). Beck.

Idecke-Lux, S. (2000). Der Einsatz von multimedialen Dokumenten bei der Genehmi-
gung von neuen Anlagen nach dem Bundesimmissionsschutz-Gesetz. Nomos.

Initiative D21 & eGovernment Monitor (2020). Staatliche Digitalangebote — Nutzung
und Akzeptanz in Deutschland, Osterreich und der Schweiz. https://initiatived2l.de/u
ploads/03_Studien-Publikationen/eGovernment-MONITOR/2020/egovernment-m
onitor-20.pdf

Informationstechnikzentrum Bund (ITZBund) (2024). Chatbots in der Bundesverwal-
tung. https://www.itzbund.de/DE/itloesungen/standardloesungen/chatbots/chatbot
s.html

Kopp, F. & Ramsauer, U. (Hrsg.) (2023). Verwaltungsverfahrensgesetz. Kommentar
(24. Aufl.). Beck.

98



https://www.oeffentliche-it.de/publikationen?doc=78108&title=(Un)berechenbar+-+Algorithmen+und+Automatisierung+in+Staat+und+Gesellschaft
https://www.oeffentliche-it.de/publikationen?doc=78108&title=(Un)berechenbar+-+Algorithmen+und+Automatisierung+in+Staat+und+Gesellschaft
https://www.researchgate.net/profile/Noella-Edelmann/publication/318274273_Online_Lurking_Definitions_Implications_and_Effects_on_E-participation/links/595f6ae6458515a357a410e0/Online-Lurking-Definitions-Implications-and-Effects-on-E-participation.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Noella-Edelmann/publication/318274273_Online_Lurking_Definitions_Implications_and_Effects_on_E-participation/links/595f6ae6458515a357a410e0/Online-Lurking-Definitions-Implications-and-Effects-on-E-participation.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Noella-Edelmann/publication/318274273_Online_Lurking_Definitions_Implications_and_Effects_on_E-participation/links/595f6ae6458515a357a410e0/Online-Lurking-Definitions-Implications-and-Effects-on-E-participation.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Noella-Edelmann/publication/318274273_Online_Lurking_Definitions_Implications_and_Effects_on_E-participation/links/595f6ae6458515a357a410e0/Online-Lurking-Definitions-Implications-and-Effects-on-E-participation.pdf
https://initiatived21.de/uploads/03_Studien-Publikationen/eGovernment-MONITOR/2020/egovernment-monitor-20.pdf
https://initiatived21.de/uploads/03_Studien-Publikationen/eGovernment-MONITOR/2020/egovernment-monitor-20.pdf
https://initiatived21.de/uploads/03_Studien-Publikationen/eGovernment-MONITOR/2020/egovernment-monitor-20.pdf
https://www.itzbund.de/DE/itloesungen/standardloesungen/chatbots/chatbots.html
https://www.itzbund.de/DE/itloesungen/standardloesungen/chatbots/chatbots.html
https://doi.org/10.5771/9783748948933-89
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://www.oeffentliche-it.de/publikationen?doc=78108&title=(Un)berechenbar+-+Algorithmen+und+Automatisierung+in+Staat+und+Gesellschaft
https://www.oeffentliche-it.de/publikationen?doc=78108&title=(Un)berechenbar+-+Algorithmen+und+Automatisierung+in+Staat+und+Gesellschaft
https://www.researchgate.net/profile/Noella-Edelmann/publication/318274273_Online_Lurking_Definitions_Implications_and_Effects_on_E-participation/links/595f6ae6458515a357a410e0/Online-Lurking-Definitions-Implications-and-Effects-on-E-participation.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Noella-Edelmann/publication/318274273_Online_Lurking_Definitions_Implications_and_Effects_on_E-participation/links/595f6ae6458515a357a410e0/Online-Lurking-Definitions-Implications-and-Effects-on-E-participation.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Noella-Edelmann/publication/318274273_Online_Lurking_Definitions_Implications_and_Effects_on_E-participation/links/595f6ae6458515a357a410e0/Online-Lurking-Definitions-Implications-and-Effects-on-E-participation.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Noella-Edelmann/publication/318274273_Online_Lurking_Definitions_Implications_and_Effects_on_E-participation/links/595f6ae6458515a357a410e0/Online-Lurking-Definitions-Implications-and-Effects-on-E-participation.pdf
https://initiatived21.de/uploads/03_Studien-Publikationen/eGovernment-MONITOR/2020/egovernment-monitor-20.pdf
https://initiatived21.de/uploads/03_Studien-Publikationen/eGovernment-MONITOR/2020/egovernment-monitor-20.pdf
https://initiatived21.de/uploads/03_Studien-Publikationen/eGovernment-MONITOR/2020/egovernment-monitor-20.pdf
https://www.itzbund.de/DE/itloesungen/standardloesungen/chatbots/chatbots.html
https://www.itzbund.de/DE/itloesungen/standardloesungen/chatbots/chatbots.html

Offentlichkeitsbeteiligung unter dem Transformationsdruck der Digitalisierung

Kiillpmann, C. (2022). Gemeindeklage gegen Planfeststellung: Folgen eines Fehlers bei
einer ,zusitzlichen Bekanntmachung im Internet. Anmerkung zu BVerwG 4. Senat,
Urteil vom 07.10.2021 - 4 A 9/19. jurisPR-BVerwG (5), Anm. 4.

Langenbach, P. (2022). Zur Rezeption empirischer Forschung und psychologischer
Verfahrenstheorie in der verwaltungsrechtlichen Debatte zur Akzeptanz des Strom-
netzausbaus. Die Verwaltung, 55, S.191-218.

Lau, D. C. (2018). Kommunale Demokratie 2.0. Relevanz und Konsequenzen des digita-
len Medienwandels fiir die rechtliche Konzeption kommunaler Demokratie. Nomos.
Lebert, Y. & Peters, S. (2022). Mit Chatbots zu mehr Barrierefreiheit? Uber die Poten-
ziale und Grenzen textbasierter Dialogsysteme in Leichter Sprache fiir die offentliche

Verwaltung. Bertelsmann Stiftung.

Martini, M. (2017). Transformation der Verwaltung durch Digitalisierung. DOV,
S. 443-455.

Obermayer, K. & Funke-Kaiser, M. (Hrsg.) (2021). VwVfG. Kommentar zum Verwal-
tungsverfahrensgesetz (6. Aufl.). Beck.

Paschke, A. (2018). Digitale Gerichtsoffentlichkeit. Informationstechnische Mafinahmen,
rechtliche Grenzen und gesellschaftliche Aspekte der Offentlichkeitsgewdhr in der Jus-
tiz. Duncker & Humblot.

Rausch, J. (2025 i.E.). Digitale Offentlichkeitsbeteiligung. Innovation, partizipatorische
Optimierung und rechtsstaatliche Gewihrleistung im Planfeststellungsverfahren.
Mohr Siebeck.

Rofinagel, A. (2000). Mdglichkeiten fiir Transparenz und Offentlichkeit im Verwal-
tungshandeln - unter besonderer Beriicksichtigung des Internet als Instrument der
Staatskommunikation. In W. Hoffmann-Riem & E. Schmidt-Affmann (Hrsg.), Ver-
waltungsrecht in der Informationsgesellschaft, S. 257-332. Nomos.

Sachs, M., Goraczek, M., Rinnerbauer, B. & Schofibock, J. (2018). Elektronische
Biirgerbeteiligung in der Praxis. In M. Leitner (Hrsg.), Digitale Biirgerbeteiligung,
Forschung und Praxis — Chancen und Herausforderungen der Elektronischen Partizi-
pation, S. 41-68. Springer.

Sachs, M., Schmitz, H. & Stelkens, U. (Hrsg.) (2023). Verwaltungsverfahrensgesetz.
Kommentar (10. Aufl.). Beck, [zitiert: Stelkens et al.].

Schoch, E. & Schneider, J.-P. (Hrsg.) (2024). Verwaltungsrecht. Verwaltungsverfahrensge-
setz: VwVfG (4. EL.). Beck.

Siegel, T. (2023). Digitalisierung des Verwaltungsrechts. Reformbedarf im Verwaltungs-
verfahrensgesetz?. NVwZ, S.193-201.

Spieker, A. (2021). Chance statt Show - Biirgerbeteiligung mit Virtual Reality & Co.
Akzeptanz und Wirkung der Visualisierung von Bauvorhaben. Springer.

Spieker, A., Wenzel, G. & Brettschneider, F. (2017). Bauprojekte visualisieren. Leitfaden
fiir die Biirgerbeteiligung. Baden-Wiirttemberg Stiftung. https://www.bwstiftung.de/fi
leadmin/bw-stiftung/Publikationen/Forschung/Forschung Bauprojekte_Visualisier
en_Nr._86.pdf

99



https://www.bwstiftung.de/fileadmin/bw-stiftung/Publikationen/Forschung/Forschung_Bauprojekte_Visualisieren_Nr._86.pdf
https://www.bwstiftung.de/fileadmin/bw-stiftung/Publikationen/Forschung/Forschung_Bauprojekte_Visualisieren_Nr._86.pdf
https://www.bwstiftung.de/fileadmin/bw-stiftung/Publikationen/Forschung/Forschung_Bauprojekte_Visualisieren_Nr._86.pdf
https://doi.org/10.5771/9783748948933-89
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://www.bwstiftung.de/fileadmin/bw-stiftung/Publikationen/Forschung/Forschung_Bauprojekte_Visualisieren_Nr._86.pdf
https://www.bwstiftung.de/fileadmin/bw-stiftung/Publikationen/Forschung/Forschung_Bauprojekte_Visualisieren_Nr._86.pdf
https://www.bwstiftung.de/fileadmin/bw-stiftung/Publikationen/Forschung/Forschung_Bauprojekte_Visualisieren_Nr._86.pdf

Juliane Rausch

Thiel, S.-K., Frohlich, P. & Sackl, A. (2018). Nutzerorientierte Gestaltung von interakti-
ver E-Partizipation. In M. Leitner (Hrsg.), Digitale Biirgerbeteiligung, Forschung und
Praxis — Chancen und Herausforderungen der Elektronischen Partizipation, S.127-
161. Springer.

Ziekow, J. (2012). Neue Formen der Biirgerbeteiligung? Planung und Zulassung von
Projekten in der parlamentarischen Demokratie: Gutachten D zum 69. Deutschen

Juristentag. In Deutscher Juristentag (Hrsg.), Verhandlungen des 69. Deutschen
Juristentages: Band 1. Gutachten. Beck.

100



https://doi.org/10.5771/9783748948933-89
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

	5.1 Livestreams im Erörterungstermin: Recht als Technikhindernis
	5.2 Visualisierungen: Förderung des Technikeinsatzes durch Recht
	5.3 Chatbots: Rechtssicherheit als Voraussetzung des Technikeinsatzes
	5.4 Rechtliche Handlungsspielräume nutzen

